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Sftsfis. wÛÂîtpéïblatt-)

oerbauung itjrem ©nbe entgegengeführt werben, unb zu»
bent harrt baS tßrojeft bet Srämoerbinbung feiner Ser»
wirflichung. Um für alle biefe ßwede flüffige Mittel
p erhalten, !)at bie ©emeinbeoerfammiung legten ©onn»
tag bie Slufnahme eines neuen SInleihenS non 700,000
graulen befdjloffen. SiuS biefer Summe follen bie bis»
herigen ©emeinbefd)ulben (gr. 529,000) getilgt werben
unb ber Seft non fyr. 171,000 foil ben erwähnten Merten
bienfibar gemacht werben.

SteueS Sanfgetmuöe itt tjperiëau. Sezüglid) ©rfiel»
lung eines neuen SanfgebäubeS in föeriSau ftellt ber
SegierungSrat folgenben MehrßeitSantrag : @S fei ber
Sft'egierungSrat p beauftragen, bem KantonSrat auf bie

Märzfitpng eoentuell auf eine früher abplfaltenbe außer»
orbent(id)e ©ißung ißlan unb Koftenooranfchlag für ein
auf 9?ed)nung ber Kantonalbant p bauenbeS Santgebäube,
welcl)e§ auch in ben ©taat p nermietenbe Sotale für
bie bereits heute fdEjort in fperiSau befinblicßen Qweige
ber ©taatSnerwaltung enthalt, phanben ber nächfien
ScmbSgemeinbe norplegen. — ®ie Minberßeit beS 9te=

gierungSrateS fiimmt biefem Stntrage p, mit ber SIbänbe»»

rung, baß fiel) ber KantonSrat als tompe'tent für ben

enbgüttigen ©ntfeßeib erïldren wolle, ©inig finb alle
Meinungen über bie Motwenbigteit einer Seubaute, baS

jeßige Santgebäube liegt abfeitS unb ift ol)ne bie '
erfor=

berfieben ©icherheitSoorricßtungen. ®ie KantonSfanzlei»»
Sötalitäten liegen unpraïtifch- ®aS Sauprojeft fetter
& Colleter, gürieß, welcßeS non ber ißreiSjurp'mit bem
1. ißreiS bebaeßt würbe, ift auf 450,000 gr. unb baS

mit bem B. ißreiS bebaute ißrojett mit 500,000 gr.
neranfcßlagt.

®er KantonSrat fiimmt in britter Ulbftimmung mit
30 gegen 29 ©timmén bem MinberßeitSantrag beS 9te=

gierungSrateS p, wonach olfo ber KantonSrat bie Korn»

petenj pr ©rricßiuüg einer folcßen Saute fid) ninbiprt.
Sauwefen im îlargon. (reim.-Korr.) ®ie ©emeinbe

©afenwil hat befcßloffen, ihr alteS ©cßutßauS nach
ben S'änen beS fperrn 2trcßitett. |)üffr) unb mit einem

Koftenaufwanbe non gr. 13,000 in ein ©emeinbeßauS
umpbauen, prUnterbringung ber ©emeinbe=SerwaltungS»
bureau^, eitteS SerfammlungSfaaleS tc. — dagegen hat
bie nämliche ©emeinbe ©afenwil, bie ©inführung ber
ete!trifd)en Seleucßtung. neuerbingS abgelehnt, bezw.
bie betreffenbe Sorlage an ben ©emeinberat prüdge»
wiefen.

• SlnberfeitS haben bie ©emeinben Weitnau, Kirch»
leerau, MooSie.erau, 2tttelwit mit bem ©lettri»
gitätSwer! Slarau befinitin einen Serlrag über Lieferung
etettrifeßer ©nergie pr DrtS» unb ißrioatbeleucßtung,
fowie für motorifeße Kraft abgefcßloffen. ®ie ©emeinbe
©taffeLbacß war bei ben-betreffenben Unterhanblungen
ebenfalls nertreten ; ba aber |>err ®ätmiler, Müller, bort»

felbft ein eigenes ïleinereS ©lettrizitätSwert erftetlt, fo
wirb bie ©emeinbe ihre benötigte Kraft non biefem Sßerte
beziehen, unb bloß für ben gall, öaß baS leßtere nicht
alle Stnfprücße p beliebigen imftanbe wäre, ficbi eben--

falls an baS blarauer SCBerf anfcßließen laffen.
®aS hübfeh gelegene unb mit einer leiftungSfähigen

®hegtergefeÛfc£)aft gefegnete ®orf Soningen befommt
einen flotten ©aalbau, ber außer ber Sühne 1000
©ißpläße erhalten foil, ©rbauer biefer zeitgemäßen
Steuerung ift ber rüßmlichft betannte ©d)önau=2Birt,
§err ©buarb Sad.

®er KleimuohnuttgSfiau tm ©üben ber ©tabt
München. ©ine ftattliche 3aßt Heiner unb tleinfter
SBoßnungen finb hier im laufenben gaßr fertig geworben,
gßre btuSftattung ift burchfdjnitttich nichts weniger als
änjijich unb, barf ben bleib non ®aufenben erweden,
bie in ben. älteren Slußenbejirlen Münchens wohnen.

Sicht unb Suft finb überall ftrifte burchgeführte
pien. ©in ®eil ber Käufer ait ber Oberfänberftrafäe hat

fogar 3«"tralheizung unb eleltrifdjeS Sicht. Sluct) bie

©injimmerwohnung hat hier ein hübfcheS Sab. @s ift
bieS bie ©echst)äufergruppe beS Slrd)ite!ten Slug. Srücljle,
bie in ihrer 3lrd)iteïtur wie in ihrer Snmenausfiattunj)
mit beachtenswerter ©orgfalt unb Siebe erbaut unb

burihgeführt würbe, ©ie birgt 68 ein» bis breigimmerige
SSohnnngen für einen guten SOtittelftanb. Som gleichen

Slrchitelten ftammen bie rßläne ber um eine ißrioatfirafe
mit Slnlagen gruppierten, auch recht freunblicljen Raufet
ber Saugenoffenfchaft München»©üb an ber Meinblftrafje
nädjft ber neuen ©enblinger Kirche, ©ie finb auSge»

führt non Saumeifter iß. ©djtteiber unb, enthalten 116

meift zweijimmerige SBoIpungen unb fünf Säben. Set

non ber ©tabt errichtete Saublöd an ber ®haltirc|ner»
©eifadjerftraße, ber oon ben Sauftrmen 9JI. Ktauß Sladj»

folger, S. Moll unb Q. Kalb & ©o. ausgeführt tourbe

unb jumteil fetjt bezogen ift, enthält in 15 Käufern 177

SBohnungen oon 1—3 3ina«ern. ©epenüber fleht bet

®oppe!bau, ber nad) ben ißlänen ber ©ifenbahnbireftion
bureß Saumeifter iß. ©djneiber für bie ©ifenbahnerhäuge»

noffenföhaft Münzen ©übbahnhof errichtet würbe unb

48 Mohnungen enthält. ®rdußen an ber Schäftlarn»

ftraße hat baS Saubüro ber Sofalbahngefellfchaft mit

Saumeifter ift. Seer ein hûbfdjeS Slnwefen mit 12 pei»

bis oierzimmerigen Seamtenwohnungen gebaut. ®aju

fommen bie wieberholt erwähnten Sauten ber Terrain»

.gefeUf'djaft Saoaria an unb bei ber Sallepftraße mit

zufammen 300 SBohnungen in 23 Käufern, meift mit

Säbern, unb bie ißaffageanlage beS SolfSwohnung?»
oereinS mit 200 ÜSohnungen. ®aS gibt in ©umma im

©üben ber ©tabt über 900 Kleinwol)pungen als @r=

gebniS beS QahreS 1910.

<3um Bau non Ställen.
Ourr.) * ;

Sieben ben allgemein befannten Sebingungeit fût'

©rößennerhältniffe, je nach ber ®iergattung, welder ein

©tau als SBohnung bienen foil, îommen nod) anbete

Slnfprücße fanitärer Ért in Setracßt, welche leiber Met»

aus häufig gänzlich unberüdfießtigt, ja fogar oerpönt

bleiben, ©in fold)eS Serhalten muß fid) natürlich,""'
Sefißer ber ®iere räcßen, benn eS îann ein f'd)äbli^et

©influß auf bie ®iere bie gleich fcßlimmen folgen rote

beim Menfcßen haben.
©S finb bie wenigften lebenben ffiefen gegen äußere

©inwirïttngen imun, faft alle fühlen fid) in ber ttroaem

heit unb guter Suft am moljlften, beShalb follen bn

©tälle nic£)t in ben tiefften ©teilen beS ©ehe#

liegen, fottbetn möglichft erhöht. Ueberhaupt follen «et»

tiefungen in unb um bie ©tälle herum oerntieben toerben,

welche ben Untergrunb »erfeueßen, ebenfo ift^baS Isen

hältniS ber ©runbwaffer im Serrain zu berüdftgittgeti,

benn bie nielfacß oorfommenben ©euchen unter ben

®ieren hängen oft mit ben ^uftänben beS îerratnS t

bem QnfeltionSgebiet zufammen. „Man fieht alfo auS biefen wenigen |>inweifen a«

fißon, baß noch rnt ©tall»Sauwefen Manches ^ L
liegt, befonberS auf abgelegenen Sanbgebieten. 0"
Schweiz finb bie Serhältniffe übrigens gegen bte

barlänber bebeutenb beffer, was felbft bem Säten a

fällt, benn er ßnbet z- S. feiten irgenbwie fo f<ü9if!J
meift in Seton gefaßte ®ungftätten wie auf bor g

^.ofraithen. ®ie fogenannten Sobenïranfhfiten h" »

ja zumeift mit ber lottrigen ®ung» -unb ®üllejtlg|f^
Zufammen unb wo bie ©tattböben nicht mit w'"l

Kàstî. schwkiz.

verbauung ihrem Ende entgegengeführt werden, und zu-
dem harrt das Projekt der Tramverbindung seiner Ver-
wirklichung. Um für alle diese Zwecke flüssige Mittel
zu erhalten, hat die Gemeindeversammlung letzten Sonn-
tag die Aufnahme eines neuen Anleihens von 700,000
Franken beschlossen. Aus dieser Summe sollen die bis-
herigen Gemeindeschulden (Fr. 529,000) getilgt werden
und der Rest von Fr. 171,000 soll den erwähnten Werken
dienstbar gemacht werden.

Neues Bankgebäude in Herisau. Bezüglich Erstel-
lung eines neuen Bankgebäudes in Herisau stellt der
Regierungsrat folgenden Mehrheitsantrag: Es sei der
Regierungsrat zu beauftragen, dem Kantonsrat auf die

Märzsitzung eventuell auf eine früher abzuhaltende außer-
ordentliche Sitzung Plan und Kostenvoranschlag für ein
auf Rechnung der Kantonalbank zu bauendes Bankgebäude,
welches auch an den Staat zu vermietende Lokale für
die bereits heute schon in Herisau befindlichen Zweige
der Staatsverwaltung enthält, zuhanden der nächsten
Ländsgemeinde vorzulegen. — Die Minderheit des Re-
gierungsrates stimmt diesem Antrage zu, mit der Abände-

rung, daß sich der Kantonsrat als kompetent für den

endgültigen Entscheid erklären wolle. Einig sind alle
Meinungen über die Notwendigkeit einer Neubaute, das

jetzige Bankgebäude liegt abseits und ist ohne die erfor-
derlichen Sicherheitsvorrichtungen. Die Kantonskanzlei-
Lokalitäten liegen unpraktisch. Das Bauprojekt Herter
L, Bolleter, Zürich, welches von der Preisjury mit dem
1. Preis bedacht würde, ist auf 450,000 Fr. und das

mit dem 3. Preis bedachte Projekt mit 500,000 Fr.
veranschlagt.

Der Kantonsrat stimmt in dritter Abstimmung mit
30 gegen 29 Stimmà dem Minderheilsantrag des Re-
gierungsrates zu, wonach also der Kantonsrat die Kom-
petenz zur Errichtung einer solchen Baute sich vindiziert.

Bauwesen im Aargau. (rgm.-Korr.) Die Gemeinde

Safenwil hat beschlossen, ihr altes Schulhaus nach
den Plänen des Herrn Architekt, Hüssy und mit einem

Kostenaufwand« von Fr. 13,000 in ein Gemeindehaus
umzubauen, zur Unterbringung der Gemeinde-Verwaltungs-
bureaux, eines Versammlungssaales re. — Dagegen hat
die nämliche Gemeinde Safenwil die Einführung der
elektrischen Beleuchtung neuerdings abgelehnt, bezw.
die betreffende Vorlage an den Gemeinderat zurückge-

wiesen.
> Anderseits haben die Gemeinden Reitnau, Kirch-
leerau, Moosle.erau, Attelwil mit dem Elektri-
zitätswerk Aarau definitiv einen Vertrag über Lieferung
elektrischer Energie zur Orts- und Prioatbeleuchtung,
sowie für motorische Kraft abgeschlossen. Die Gemeinde

Staffelbach war bei den-betreffenden Unterhandlungen
ebenfalls vertreten; da aber Herr Dätwiler, Müller, dort-
selbst ein eigenes kleineres Elektrizitätswerk erstellt, so

wird die Gemeinde ihre benötigte Kraft von diesem Werke
beziehen, und bloß für den Fäll, daß das letztere nicht
alle Ansprüche zu befriedigen imstande wäre, sich eben-

falls an das Aarauer Werk anschließen lassen.

Das hübsch gelegene und mit einer leistungsfähigen
Theatergesellschaft gesegnete Dorf Boningen bekommt
einen flotten S aal bau, der außer der Bühne 1000
Sitzplätze erhalten soll. Erbauer dieser zeitgemäßen
Neuerung ist der rühmlichst bekannte Schönau-Wirt,
Herr Eduard Lack.

Der Kleimvohnungsbau im Süden der Stadt
München. Eine stattliche Zahl kleiner und kleinster
Wohnungen sind hier im laufenden Jahr fertig geworden.
Ihre Ausstattung ist durchschnittlich nichts weniger als
äriplich und darf den Neid von Tausenden erwecken,
die in den. älteren Außenbezirken Münchens wohnen.

Licht und Luft sind überall strikte durchgeführte Prinzi-
pien. Ein Teil der Häuser an der Oberländerstraße hat

sogar Zentralheizung und elektrisches Licht. Auch die

Einzimmerwohnung hat hier ein hübsches Bad. Es ist

dies die Sechshäusergruppe des Architekten Aug. Brächte,
die in ihrer Architektur wie in ihrer Innenausstattung
mit beachtenswerter Sorgfalt und Liebe erdacht und

durchgeführt wurde. Sie birgt 68 ein- bis dreizimmerige
Wohnungen für einen guten Mittelstand. Vom gleichen

Architekten stammen die Pläne -der um eine Privatstraße
mit Anlagen gruppierten, auch recht freundlichen Häuser
der Baugenossenschaft München-Süd an der Meindlstraße
nächst der neuen Sendlinger Kirche. Sie sind ausge-

führt von Baumeister P. Schneider und. enthalten 118

meist zweizimmerige Wohnungen und fünf Läden. Der

von der Stadt errichtete Baublock an der Thalkirchner-
Geisacherstraße, der von den Baufirmen M. Krauß Nach-

folger, L. Moll und I. Kalb A Co. ausgeführt wurde

und zumteil jetzt bezogen ist, enthält in 15 Häusern 17?

Wohnungen von 1—3 Zimmern. Gegenüber steht der

Doppelbau, der nach den Plänen der Eisenbahndirektion
durch Baumeister P. Schneider für die Eisenbahnerbäuge-
nossenschaft München-Südbahnhof errichtet wurde und

48 Wohnungen enthält. Dräußen an der Schästlarn-

straße hat das Baubüro der Lokalbahngesellschaft mit

Baumeister R. Beer ein hübsches Anwesen mit 12 zwei-

bis vierzimmerigen Beamtenwohnungen gebaut. Dazu

kommen die wiederholt erwähnten Bauten der Terrain-,

gesellschaft Bavaria an und bei der Valleystraße mit

zusammen 300 Wohnungen in 23 Häusern, meist mit

Bädern, und die Passageanlage des Volkswohnungs-
Vereins mit 200 Wohnungen. Das gibt in Summa im

Süden der Stadt über 900 Kleinwohnungen als Er-

gebnis des Jahres 1910.

Zum Bau von Ställen.
(Korr.) '

Neben den allgemein bekannten Bedingungen für

Größenverhältnisse, je nach der Tiergattung, welcher ein

Stall' als Wohnung dienen soll, kommen noch andere

Ansprüche sanitärer Art in Betracht, welche leider über-

aus häufig gänzlich unberücksichtigt, ja sogar verpönt

bleiben. Ein solches Verhalten muß sich natürlich am

Besitzer der Tiere rächen, denn es kann ein schädlicher

Einfluß auf die Tiere die gleich schlimmen Folgen wie

beim Menschen haben.
Es sind die wenigsten lebenden Wesen gegen äußere

Einwirkungen imun, fast alle fühlen sich in der Trocken-

heit und guter Luft am wohlsten, deshalb sollen die

Ställe nicht in den tiefsten Stellen des GehosW

liegen, sondern möglichst erhöht. Ueberhaupt sollen W-

tiefungen in und um die Ställe herum vermieden werden,

welche den Untergrund verseuchen, ebenso ist das cher-

hältnis der Grundwasser im Terrain zu berücksichtigt-

denn die vielfach vorkommenden Seuchen unter den

Tieren hängen oft mit den Zuständen des Terrains >

dem Jnfektionsgebiet zusammen. -

Man sieht also aus diesen wenigen Hinweisen alt

schon, daß noch im Stall-Bauwesen Manches iwâ
liegt, besonders auf abgelegenen Landgebieten, ckd

Schweiz sind die Verhältnisse übrigens gegen die IlW

barländer bedeutend besser, was selbst dem àM
fällt, denn er findet z. B. selten irgendwie so Mchâ
meist in Beton gefaßte Dungstätten wie auf dor g

Hofraithen. Die sogenannten Bodenkrankheiten ya 8

ja zumeist mit der lottrigen Dung- und Güllehlags

zusammen und wo die Stallböden nicht mit wiry
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©rainage oerfehen finb, t).at bas 3Sie£) immer Seuchen»
gefaljr auswärtigen.

Pr Neubauten oon Stäben lobten auch bie anerïannten
Segeln mehr eingehalten werben, bie feitenS ber ©roß»
öfonomen refpeïtiert finb; Dem SRittel» unb Meinbauer
tonnten biefe Siegeln nur Stufen bringen. SRit Außer»
actjttaffen bes 91otwenbi'gften für ben bip erwünpten
fteten ©efunbheitSzuftanb ber Stere ïann unmöglich
©lepeS erzielt merben, als rn.it Aufwanb oon Sorgfalt,
gjtan fiebt häufig, baß Stabbauten namentlich auf bem
weit oon BerlehrSftraßen abgelegenen Sanbe oon ben
Siehhaltern felbft erbaut werben unb ba ift e§ p oer»
ftehen, wenn fehler oorïommen.

2Bo bie Bauausführung aber in ben fpänben oon
faclj' unb fachoerftänbigen Bauleuten liegt, ba ift eine
fehlerhafte Anlage boppelt bebauerlic^.

28er einen Stab richtig plazieren wib, ber fobte,
roraulgefeßt, baff bie Berhältniffe eS geftatten, bie 9torb=
feite für bie Stabfront unbebingt ausfließen, aber auch
Sßeften ift nicht günftig, am beften bagegen Often, ober
Silben, benn bie Sonne ift für einen Stab fo notwenbig
trie für eine SBohnung. Dime auf £>öben= unb Sßeite»
rerhältniffe ber Stabungen hier nâfer einzutreten, fei
nur ber^ fanitären ^Richtlinie gebadft. Sicht unb Suft,
üBärme im SBinter, Milite im Sommer muß ben Bieren
ebenfo gepaffen werben, wie ben SRenfcßen. Sie Staß»
luft, bie bie Siere umgibt, muff ïontinuierlp temperiert
merben unb inSbefonbere ift bem Bobenbelag gegenüber
©tepgültigleit nicht am ^ßlatje. ©erabe in biefem

wirb noch u^l gefehlt. SRan hat in lanbwirt»
fcfjaftlpen Greifen SRancßeS erprobt unb in bezüglichen
Phblättern empfohlen, waS nicht fo nebenfälicß aufge»
nommen werben fobte. SReßr noch u>ie bie Böben,
lommen bie UmfaffungSwänbe beS Stabes in Betracht,
hier ift namentlich auf ba§ richtige Baumaterial, fowie
auf einroanbfreié-Ausführung Sert zu legen. gebenfaßS
tft anftatt Brudhftein ein leicht gebrannter poröferBacf»
ftein oorzuzießen, auch ber Slalftuffftein ift fehr ju
empfehlen, immerhin foben bie Außenwänbe eine Suft»
lqjuhie'im Qnnern haben, um eine wirïfame Qfolierung
gegen bie Surcßpiäge ber Stabbünfte nach Aufsen unb
oer SitterungSeinflüffe nach bem Stabinnern ju erzielen.
Sup biefe Borfehrungen bleiben bie SRauern trocten
unb bie Siere gefunb, benn ber Stab wirb im SSinter
marm unb im Sommer fühl. Heber bie praftifche An»
Jage oon, Süren unb genfter ließe fi<h auch manches

m zumal baS gebräuchliche Offenftehenlaffen berfelben
Ihon oiel Unheil für baS Bieß brachte,

cm
^ ^ ©täbe heb fein foben, ift felbftoerftänblp.

tbaSnocß am abermeiften oerbefferungSbebürftig ift, baS
JJt bte Bentitation, welche befanntlicb) in 100 gäben noch
i oerfehlte Borfehrungen aufweift. Zugluft quer burch
Den ©tab bebeutet ©ift für ba§ Bieh ; ben Abzug ber
fünfte fob man ftets oertifal bureßfüßren unb mit gut
fmifttonierenber fRegülierungSeinrichtung oerfeheri. - W.

i« interessanter Rel«r$ent$cftcid ans dem
Kanten $t. «allen, binsicbtlieb Schutz nor

Belästigungen und Recht zur Klage.
(Sorrefpottbetij.)

ber ©emeinbe A. bewibigte bie Baubeßörbe bem
piüL

re BaugefcßäfteS bie Auffteßung
« 5 ^ ï P i o f t o n S m o t o r e S unb bie ©rftebung oon
.f, ^bearbeitungSmafchinen unb einer Scßmiebe
hi, fL ^bingung, baft bei erheblichen Beläftigungen,

betm Betrieb 'nachträglich herauSfieben foßten, ber
«berr Abhülfe zu treffen habe, gn ber anftoßenben

©emeinbe B. erhob ber 9lacßbar SR. bagegen Bauein»
fpraeße, inbem er hauptfächlich geltenb machte, bte oom
Betriebe ber SRotor» unb SRafchinenanlage zu erwarten»
ben Beläftigungen feien berart, baff ber ©emeinberat oon
A. bie Bauausführung in biefem Bißenquartier nie hätte
erlauben foben. Sie Slacßbarn beS 'SR., ebenfqbS im
©ebiete ber ©emeinbe. B. wohnenb, f'cßloffen ficEt bem
Befurrenten SR. an.

Ser Beflagte 91. machte geltenb, fein 9iacßDar SR.
fei, weil er nicht in ber ©emeinbe A. wohne, nietjt flage»
berechtigt ; er fei nicht berechtigt, fteß auf bie Bauorbnung
ber ©emeinbe 91. zu ftüßen, ba er baburch beffer geftebt
würbe als bie übrigen SiegenPaften in ber ©emeinbe SR.

Sie ©emeinbebehörbe oon B. wobte ben IRefurS
gepütjt wiffen, ba fonft eine Abwanberung beS Steuer»
fapitals befürchtet werben müffe!

Sie Baubeprbe oon A. glaubte, man fönne einem
©ewerbetreibenben bie AuSbeßnung unb ©rweiterung
feines ©epäfteS nicht barum unterbinben, weil inzwiPen
in nâçhfter Stäbe ber ©epäftSräumlpfeiten ber Stachbar
SR. eine Biba erftebt habe, im übrigen aber auf grö=
ßeren UmfreiS nodh oobftänbig unbebautes Sanb, alfo
burcßauS fein Bibenquartier oorßanben fei.

Ser SlegierungSrat hat ben StefurS abgemiefen aüS
folgenben ©rwägungen:

Ser in ber Stachbargemeinbe B. wohnenbe fRefurrent
SR. ift zur Befchweröe legitimiert, fabS er nachzuweifen
oermag, baff biefe SRa|nahme ihn in feinen ptereffen
oerlet't. Saburp ift ihm feineSwegS ein Stecht einge»
räumt, beim ©ewerbebetrieb beS 91. mitzufpreeben, fon»
bern einzig unb abein ein SRittel gegeben, BerwaltungS»
gîte, oon benen er glaubt, fie feien im Sßiberfpruch zu
irgenbwelchen 91ormen beS öffentlichen Stecht eS ergangen,
ber Ueberprüfung ber Dberbefjörbe, zu unterwerfen unb
ihre Aufhebung ober Abänberung zu bewirfen. Ser-
Svefurrent, in ber ©emeinbe B. wofjnenb, ftütjt feine
Befchwerbe zum Seit auf bie Bauorbnung oon A., bpu
hat er ein fRecht. 3war gilt bie Bauorbnung nur in
ber ©emeinbe A. unb unterwirft fp npt auf ©ebiet
ber ©emeinbe B.j barauS aber zu folgern, ein Bewohner
ber ©emeinbe B. bürfe ihre richtige Anwenbung auf
bem ©ebiet ber ©emeinbe A. npt oerlangen, ift inner»
lieh npt begrünbet.

Siefe Auffaffung würbe auch, fonfequent burchgebacht
unb oerwirflicht, zu fehv urterquicflpen, fleinen ©emein»,
beratftreitigfeiten führen.

Ser StefurS ift alfo materiell zu prüfen.
©in gänzliche^ Berbot ober eine bebingte ©enehmi»

gung für, bie Auffteltung ber beab fptigten Anlagen fann
bie Behörbe an ^anb ber Bauorbnung nur bann auS»

fprechen, wenn fie im allgemeinen für bie örtlpe Sage
ober für bie Bepaffepeit ber BetriebSftätte, für bie

Beper ober Bewohner nachbarlicher ©runbfiücfe ober

für baS fßublitum überhaupt, erhebliche 91acb»teile, @e=

fahren ober Beläftigungen herbeiführen. Siefer Artiïel
fteltt alfo einzig unb allein auf bie plâffigïeit ber be»

abfichtigten Anlage unb auf bie Sachlage ab. Sie
ißrapis îam nun zwar bei ber Auslegung zu bem Steful»
täte, Die Unzuläffigfeit fönne nicht nur bann auSgefprochett
werben, wenn eine objeftioe 9torm, welche bie Boraus»
fepngen berfelben materieß umpreibt, oerletzt werbe,
fonbern auch bann, wenn ©rünbe ber ©perheit.S», ber
©efunbheitSpolizei ufw. eS oerlangten. SRan ïann fp aber

fragen, ob ein Berbot auS ben letztgenannten ©rünben
oor ber ©igentumSgarantie' ftanbhalte; benn biefe bulbet
nicht, ba| burch aßgemeinfte Kompetenzeinräumung ber
©ntpeib über wichtige weitgehenbe ©igentumsbeiprän»
ïungen einzig unb allein bem ©rmeffen ber Behörb'en
überlaffen werbe. Auf jeben goß ïann baS Berbot nur
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Drainage versehen sind, hat das Vieh immer Seuchen-
gesahr zu gewärtigen.

Für Neubauten von Ställen sollten auch die anerkannten
Regeln mehr eingehalten werden, die seitens der Groß-
ökonomen respektiert sind; dem Mittel- und Kleinbauer
könnten diese Regeln nur Nutzen bringen. Mit Außer-
achtlassen des Notwendigsten für den doch erwünschten
steten Gesundheitszustand der Tiere kann unmöglich
Gleiches erzielt werden, als mit Aufwand von Sorgfalt.
Man sieht häufig, daß Stallbauten namentlich auf dem
weit von Verkehrsstraßen abgelegenen Lande von den
Viehhaltern selbst erbaut werden und da ist es zu ver-
stehen, wenn Fehler vorkommen.

Wo die Bauausführung aber in den Händen von
sach- und fachverständigen Bauleuten liegt, da ist eine
fehlerhafte Anlage doppelt bedauerlich.

Wer einen Stall richtig plazieren will, der sollte,
vorausgesetzt, daß die Verhältnisse es gestatten, die Nord-
seite für die Stallfront unbedingt ausschließen, aber auch
Westen ist nicht günstig, am besten dagegen Osten oder
Süden, denn die Sonne ist für einen Stall so notwendig
wie für eine Wohnung. Ohne auf Höhen- und Weite-
Verhältnisse der Stallungen hier näher einzutreten, sei
nur der sanitären Richtlinie gedacht. Licht und Luft,
Wärme im Winter, Kühle im Sommer muß den Tieren
ebenso geschaffen werden, wie den Menschen. Die Stall-
lust, die die Tiere umgibt, muß kontinuierlich temperiert
werden und insbesondere ist dem Bodenbelag gegenüber
Gleichgültigkeit nicht am Platze. Gerade in diesem
Punkt wird noch viel gefehlt. Man hat in landwirt-
schaftlichen Kreisen Manches erprobt und in bezüglichen
Fachblättern empfohlen, was nicht so nebensälich ausge-
nommen werden sollte. Mehr noch wie die Böden,
kommen die Umfassungswände des Stalles in Betracht,
hier ist namentlich auf das richtige Bäumaterial, sowie
auf einwandfreie Ausführung Wert zu legen. Jedenfalls
ist anstatt Bruchstein ein leicht gebrannter poröser Back-
stein vorzuziehen, auch der Kalktuffstein ist sehr zu
empfehlen. Immerhin sollen die Außenwände eine Luft-
schichte im Innern haben, um eine wirksame Isolierung
gegen die Durchschläge der Stalldünste nach Außen und
der Witterungseinstüsse nach dem Stallinnern zu erzielen.
Durch diese Vorkehrungen bleiben die Mauern trocken
und die Tiere gesund, denn der Stall wird im Winter
warm und im Sommer kühl. Ueber die praktische An-
mge von. Türen und Fenster ließe sich auch manches
MN, zumal das gebräuchliche Offenstehenlaffen derselben
schon viel Unheil für das Vieh brachte.

M
ß ^ Ställe hell sein sollen, ist selbstverständlich.

Was noch am allermeisten verbesserungsbedürftig ist, das
P die Ventilation, welche bekanntlich in 100 Fällen noch

verfehlte Vorkehrungen aufweist. Zugluft quer durch
den Stall bedeutet Gift für das Vieh; den Abzug der
Dunste soll man stets vertikal durchführen und mit gut
sanktionierender Regulierungseinrichtung versehen. î

Kin lntmssaMf Mursenttcheiâ aus Sem

Mton 5t. «allen, hinsichtlich Schutz vor
Belästigungen uns «echt zur «läge.

(Korrespondenz.)
der Gemeinde A. bewilligte die Baubehörde dem

èin°s A î eines Baugeschäftes die Aufstellung

- ^ k plo sio n s m oto res und die Erstellung von
öbearbeitungsmaschinen und einer Schmiede

bi» Bedingung, daß bei erheblichen Belästigungen,
Nli.I Betrieb 'nachträglich herausstellen sollten, der

uherr Abhülfe zu treffen habe. In der anstoßenden

Gemeinde B. erhob der Nachbar M. dagegen Bauein-
spräche, indem er hauptsächlich geltend machte, die vom
Betriebe der Motor- und Maschinenanlage zu erwarten-
den Belästigungen seien derart, daß der Gemeinderat von
A. die Bauausführung in diesem Villenquartier nie hätte
erlauben sollen. Die Nachbarn des M., ebenfalls im
Gebiete der Gemeinde. B. wohnend, schloffen sich dem
Rekurrenten M. an.

Der Beklagte N. machte geltend, sein Nachbar M.
sei, weil er nicht in der Gemeinde A. wohne, nicht klage-
berechtigt; er sei nicht berechtigt, sich auf die Bauordnung
der Gemeinde N. zu stützen, da er dadurch besser gestellt
würde als die übrigen Liegenschaften in der Gemeinde M.

Die Gemeindebehörde von B. wollte den Rekurs
geschützt wissen, da sonst eine Abwanderung des Steuer-
kapitals befürchtet werden müsse!

Die Baubehörde von A. glaubte, man könne einem
Gewerbetreibenden die Ausdehnung und Erweiterung
seines Geschäftes nicht darum unterbinden, weil inzwischen
in nächster Nähe der Geschäftsräumlichkeiten der Nachbar
M. eine Villa erstellt habe, im übrigen aber auf grö-
ßeren Umkreis noch vollständig unbebautes Land, also
durchaus kein Villenquartier vorhanden sei.

Der Regierungsrat hat den Rekurs abgewiesen aus
folgenden Erwägungen:

Der in der Nachbargemeinde B. wohnende Rekurrent
M. ist zur Beschwerde legitimiert, falls er nachzuweisen
vermag, daß diese Maßnahme ihn in seinen Interessen
verletzt. Dadurch ist ihm keineswegs ein Recht einge-
räumt, beim Gewerbebetrieb des N. mitzusprechen, son-
dern einzig und allein ein Mittel gegeben, Verwaltungs-
ykte, von denen er glaubt, sie seien im Widerspruch zu
irgendwelchen Normen des öffentlichen Rechtes ergangen,
der Ueberprüfung der Oberbehörde, zu unterwerfen und
ihre Aufhebung oder Abänderung zu bewirken. Der
Rekurrent, in der Gemeinde B. wohnend, stützt seine
Beschwerde zum Teil auf die Bauordnung von A., hiezu
hat er ein Recht. Zwar gilt die Bauordnung nur in
der Gemeinde A. und unterwirft sich nicht auf Gebiet
der Gemeinde B. ; daraus aber zu fosgern, ein Bewohner
der Gemeinde B. dürfe ihre richtige Anwendung auf
dem Gebiet der Gemeinde A. nicht verlangen, ist inner-
lich nicht begründet.

Diese Auffassung würde auch, konsequent durchgedacht
und verwirklicht, zu sehr uüerquicklichen, kleinen Gemein-
deratstreitigkeiten führen.

Der Rekurs ist also materiell zu prüfen.
Ein gänzliches Verbot oder eine bedingte Genehmi-

gung für. die Aufstellung der beabsichtigten Änlagen kann
die Behörde an Hand der Bauordnung nur dann aus-
sprechen, wenn sie im allgemeinen für die örtliche Lage
oder für die Beschaffenheit der Betriebsstätte, für die

Besitzer oder Bewohner nachbarlicher Grundstücke oder

für das Publikum überhaupt, erhebliche Nachteile, Ge-
fahren oder Belästigungen herbeiführen. Dieser Artikel
stellt also einzig und allein auf die Zuläffigkeit der be-

absichtigten Anlage und auf die Sachlage ab. Die
Praxis kam nun zwar bei der Auslegung zu dem Resul-
täte, die Unzuläffigkeit könne nicht nur dann ausgesprochen
werden, wenn eine objektive Norm, welche die Voraus-
setzungen derselben materiell umschreibt, verletzt werde,
sondern auch dann, wenn Gründe der Sicherheits-, der
Gesundheitspolizei usw. es verlangten. Man kann sich aber

fragen, ob ein Verbot aus den letztgenannten Gründen
vor der Eigentumsgarantie standhalte; denn diese duldet
nicht, daß durch allgemeinste Kompetenzeinräumung der
Entscheid über wichtige weitgehende Eigentumsbeschrän-

kungen einzig und allein dem Ermessen der Behörden
überlassen werde. Auf jeden Fall kann das Verbot nur
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